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RS OGH 1963/1/29 4Ob304/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1963

Norm

UWG §9 C3a

Rechtssatz

Das Markenrecht an einer Wortbildmarke kann nicht in geschützte und ungeschützte Teile zerlegt werden; die

Verwechslungsgefahr ist ausschließlich nach dem Gesamteindruck der Marke zu beurteilen. Dieser Gesamteindruck ist

niemals bloß die Summe der einzelnen Bestandteile, vielmehr kommt jedem Teil der Marke ein eigener

Wertigkeitsgrad zu.
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